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an die Landesregierung 
 
 
Umgang mit den Leitlinien der Landesregierung und dem Vorsorgeprinzip der 
EU durch Regionale Planungsgemeinschaften 
 
 
Die Landesregierung Brandenburg hat in den letzten Jahren eine Vielzahl von Leitli-
nien zur Ausweisung von Windeignungsgebieten erlassen. Diese sollen unter ande-
rem sicherstellen, dass die Regionalen Planungsgemeinschaften keine Windeig-
nungsgebiete ausweisen, die unvertretbare Schäden an Natur und Artenvielfalt ver-
ursachen würden. Dies ist insbesondere deshalb notwendig, da Brandenburg bereits 
jetzt bundeweit die meisten Todesfälle durch Windräder bei Fledermäusen zu ver-
zeichnen hat und auch bei vielen bedrohten und geschützten Vogelarten einen trau-
rigen Spitzenplatz einnimmt. Jedoch zeigt sich in der Praxis, dass diese Leitlinien 
häufig ignoriert werden.  So etwa am Beispiel des Liepnitzwaldes bei Wandlitz (Bar-
nim). Nach dem aktuell vorliegenden Stand nehmen reine Nadelwaldforste nur noch 
weniger als 25% innerhalb des verbleibenden WEG (Teilbereich Wandlitz) ein. Ca. 
75% der Fläche sind hochwertiger Mischwald/Laubwald sowie teilweise nach § 30 
BNatSchG geschützte Laubwaldbestände. 
Windpark Wandlitz - Waldanteile für Teilbereich der Gemeinde Wandlitz - Stand 05/2015 

Waldtyp Fläche in m² Anteil 

Laubwald/-forst 5.665 0,3% 

Laubwald (geschützt) 70.429 3,7% 

Mischwald/-forst 1.357.631 71,1 % 

Nadelwald/-forst 470.274 24,6% 

Sonstiges 4.316 0,2% 

Summe 1.908.316 100,0% 

Nach MUGV (2014) sind Laubmischwälder alle Bestände mit einem Anteil von ge-
bietsheimischen Laubholzarten über 50% und einem Nadelholzanteil unter 50%. Auf 
Grundlage der Kartierung durch Düvel (2012) und Trias (2013) gelten ca. 75% der 
Fläche des potenziellen WEG Wandlitz (Teil Wandlitz) als Laubholzbestände 
(Hauptbaumart Buche) mit einem geringen Nadelbaumanteil. Nach Windkrafterlass 
(MUGV 2012, Anlage 1 Pkt. 9 – Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Fleder-
mausschutz) sind Laub- und Laubmischwälder für die Ausweisung von Windeig-



nungsgebieten ungeeignet. Nach Leitfaden des Landes Brandenburg für Planung, 
Genehmigung und Betrieb von Windkraftanlagen im Wald (MUGV 2014) ist zum 
Schutz von Fledermausvorkommen auf die Ausweisung von Windeignungsgebieten 
in den Laub- und Laubmischwäldern zu verzichten. Die Mitglieder der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim wurden mehrfach auf diesen Sachverhalt 
hingewiesen. So auch während der Sitzung am 26. Mai 2015 in Angermünde. Den-
noch wurde beschlossen, das im Naturpark Barnim liegende Waldgebiet als Windei-
gnungsgebiet auszuweisen. Die Begründung in der Sitzung der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft lautete, dass es sich bei den Leitlinien um eine „Kann“-
Bestimmung handele, die von der Regionalen Planungsgemeinschaft nicht zwingend 
zu beachten sei. 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Handelt es sich bei den in Rede stehenden Leitlinien tatsächlich nur um "Kann"-
Bestimmungen? 
2. Wie bewertet die Landesregierung die geschilderte Missachtung der Leitlinien der 
Landesregierung durch die Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim? 
3. Welche Konsequenzen hat die geschilderte Missachtung der Leitlinien durch die 
Regionale Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim für das ausgewiesene Windei-
gnungsgebiet Wandlitz? 
4. Welche Konsequenzen haben aktuell derartige Missachtungen der Leitlinien durch 
die Regionalen Planungsgemeinschaften im Allgemeinen? 
5. Welche zusätzlichen Maßnahmen plant die Landesregierung, um zukünftig bei den 
Regionalen Planungsgemeinschaften die Einhaltung der von ihr selbst erstellten 
Richtlinien für Natur- und Umweltschutz durchzusetzen? 
6. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung eingeleitet, um die Planung der 
Windeignungsgebiete entsprechend dem geforderten Risiko- und Vorsorgeprinzip 
der EU-Kommission (l32042) durchzuführen? 
7. Wann hat die Landesregierung die Regionale Planungsgemeinschaften über die 
zu ergreifenden und durchzuführen Maßnahmen nach dem Risiko- und Vorsorge-
prinzip der EU-Kommission in Kenntnis gesetzt und dies veröffentlicht? 
8. Wenn die Landesregierung keine Maßnahmen zum Schutz angesichts möglicher 
Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Tieren nach dem Risiko- und Vor-
sorgeprinzip der EU-Kommission ergriffen hat, mit welcher Begründung hat sie dies 
unterlassen? 
9. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Zahl der Schlagopfer un-
ter gefährdeten, bedrohten oder geschützten Arten (Fledermäuse und Vögel) beim 
weiteren Ausbau der Windkraft nicht weiter ansteigen zu lassen? 


